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(3) Der Kunde ist berechtigt, die Zahlung an den Auftrag
geber vom Beweis für das Bestehen des Kommissionsverhält
nisses abhängig zu machen. Bis zum Beweis für das Bestehen 
des Kommissionsverhältnisses kann der Kunde an den Kom
missionär mit schuldbefreiender Wirkung leisten.

(4) Die Bestimmungen der §§ 223 und 224 finden entspre
chende Anwendung.

§119
V ertreterbürgschaf t

(1) Wird die Übernahme einer Vertreterbürgschaft verein
bart, so ist der Provisionsvertreter oder Kommissionär für die 
Erfüllung der Verbindlichkeiten der Kunden aus den von ihm 
vermittelten oder abgeschlossenen Geschäften verantwort
lich.

(2) Auf die Vertreterbürgschaft finden die Vorschriften 
über die Bürgschaft entsprechende Anwendung.

§120
Konsignationslager

(1) Der Konsignatär ist verpflichtet, die Waren auf eigene 
Kosten zu lagern sowie für ihre Erhaltung Sorge zu tragen, 
und berechtigt, in der im Vertrag vereinbarten Weise über 
die Waren zu verfügen.

(2) Die auf das Konsignationslager gelieferten Waren blei
ben bis zum Eigentumserwerb durch den Dritten Eigentum 
des Auftraggebers.

(3) Die Vorschriften der §§ 148 Buchstaben а bis g, 149 
Buchst а und 154 finden entsprechende Anwendung.

§121
Pro visions anspruch

(1) Der Provisionsvertreter ist berechtigt, für alle Geschäfte 
Provision zu verlangen, die während der Dauer des Vertrags
verhältnisses von ihm mit Kunden im Absatzgebiet oder aus 
dem Kundenkreis direkt vermittelt oder geschlossen worden 
sind. Der Kommissionär ist berechtigt, für alle Geschäfte Pro
vision zu verlangen, die von ihm für Rechnung des Vertre
tenen während der Dauer des Vertragsverhältnisses geschlos
sen wurden.

(2) Der Provisionsanspruch des Provisionsvertreters und des 
Kommissionärs entsteht erst nach dem Eingang der Zahlung 
beim Auftraggeber, bei vereinbarten Teilzahlungen im Ver
hältnis zum eingegangenen Betrag.

(3) Wenn dem Provisionsvertreter das Alleinvertretungs
recht übertragen wurde, so ist er berechtigt, für jedes wäh
rend der Vertragsdauer mit Kunden im Absatzgebiet oder 
aus dem Kundenkreis geschlossene Geschäft Provision zu ver
langen, es sei denn, daß das Geschäft im wesentlichen auf 
die eigene Tätigkeit des Auftraggebers zurückzuführen ist.

(4) Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Provisionsver
treter oder Kommissionär- die fälligen Provisionen einen Mo
nat nach Ende eines jeden Kalendervierteljahres zu zahlen.

(5) Grundlage für die Berechnung des Provisionsanspruchs 
ist der Preis ab Werk unverpackt.

(6) Mit der Zahlung der Provision sind sämtliche im Zu
sammenhang mit der Handelsvertretertätigkeit entstehenden 
Aufwendungen abgegolten.

§122
Ausführung des Geschäfts 

zu abweichenden Bedingungen

(1) Weicht der Kommissionär beim Abschluß des Geschäfts 
vom Kommissionsvertrag oder von den Weisungen des Auf
traggebers ab, ohne daß ein Fall des § 99 Buchst, b vorliegt, 
so ist der Auftraggeber berechtigt, das Geschäft zurückzuwei
sen. Weist er es nicht innerhalb von 2 Wochen zurück, nach
dem er von den Bedingungen des Geschäfts Kenntnis erlangt 
hat, so gilt das Geschäft als genehmigt.

(2) Der Kommissionär ist berechtigt, das Zurückweisungs
recht des Auftraggebers abzuwenden, indem er sich verpflich
tet, die dem Auftraggeber entstehenden Nachteile auszuglei
chen. Auf Verlangen des Auftraggebers ist der Kommissionär 
verpflichtet, für den Ausgleich Sicherheit zu leisten.

(3) Hat der Kommissionär ein Geschäft, zu dessen Zurück
weisung der Auftraggeber berechtigt wäre, ausgeführt, ohne 
daß der Auftraggeber es genehmigt hat, so ist der Kommis
sionär verpflichtet, die dem Auftraggeber durch die Abwei
chung entstehenden Nachteile auszugleichen.

§123
Nichtausführung des Geschäfts

Wenn die Ausführung eines geschlossenen Geschäfts aus 
Gründen unterbleibt, die der Auftraggeber zu verantworten 
hat, so hat der Provisionsvertreter oder • Kommissionär das 
Recht, die vereinbarte Provision zu verlangen. Er muß sich 
jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er durch die Nicht
ausführung des Geschäfts erspart hat. Der Provisionsanspruch 
entsteht zu dem für das Geschäft vorgesehenen Zahlungs
termin.

§124
Provisionsanspruch nach Beendigung des Vertrages

(1) Wenn ein vom Provisionsvertreter noch während der 
Vertragsdauer vermitteltes Geschäft nicht später als 3 Monate 
nach Vertragsbeendigung geschlossen wird, ist der Provisions
vertreter berechtigt, Provision zu verlangen.

(2) Der Provisionsanspruch entfällt, wenn der Vertrag durch 
Kündigung auf Grund einer Vertragsverletzung des Provi
sionsvertreters beendet worden ist.

§125
Folgen der Beendigung des Vertrages 

mit einem Selbstkäufer

(1) Wenn der Handelsvertretervertrag mit einem Selbst
käufer durch Kündigung wegen einer Vertragsverletzung des 
Selbstkäufers beendet worden ist, ist. der Auftraggeber be
rechtigt, von allen? Kaufverträgen insoweit zurückzutreten, 
als sie Warenlieferungen nach Beendigung des Handelsver
tretervertrages vorsehen.

(2) Wenn der Handelsvertretervertrag mit einem Selbst
käufer nicht durch Kündigung wegen einer Vertragsverlet
zung des Selbstkäufers beendet worden ist, ist der Selbst
käufer berechtigt, insoweit Erfüllung aller Kaufverträge zu 
verlangen, als er innerhalb eines Monats nach Beendigung 
des Handelsvertretervertrages nachgewiesen hat, daß Ver
träge über den Weiterverkauf vorliegen. Der Auftraggeber ist 
berechtigt, nach Ablauf dieser Frist die Kaufverträge insoweit 
ohne Einhaltung einer Frist ordentlich zu kündigen, als der 
Selbstkäufer keine Verträge über den Weiterverkauf nachge
wiesen hat.

(3) Der Selbstkäufer ist in den Fällen der Absätze 1 und 2 
nicht berechtigt, von Kaufverträgen zurückzutreten.

§126
Vermittlung

(1) Vermittler ist, wer nur gelegentlich oder hinsichtlich be
stimmter Geschäfte wie ein Provisionsvertreter oder Kom
missionär tätig wird.

(2) Für VermittlungsVerträge gelten anstelle des § HO der 
§ 99 und anstelle des § 111 der § 100 Buchst, a.

(3) Der Vermittler hat nur dann Anspruch auf eine Provi
sion, wenn seine Tätigkeit unmittelbar zum Geschäfts
abschluß zwischen dem Auftraggeber und dem Kunden ge
führt und der Kunde seine Leistungen erbracht hat. Im übri
gen findet § 121 entsprechende Anwendung.

(4) Ist der Vermittler mit Zustimmung des Auftraggebers 
auch für den Kunden tätig geworden, so verringert sich die 
Provision um 50%. Ist der Vermittler ohne Zustimmung des
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